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Aristokratische Selbstdarstellung und Herrschaftspraxis in der Antike, das 
sind die überwiegenden Themen der in diesem Band versammelten For-
schung. Was vermag ein Frühneuzeithistoriker zu diesem erhabenen Gegen-
stand beizutragen? Er könnte im Anschluß an Otto Brunner von einem fünf-
zehnhundertjährigen Kontinuitätszusammenhang sprechen, von „Alteuropa", 
seinen Strukturbedingungen und Transformationen1 - dann müßte allerdings 
mehr von den Jahrhunderten die Rede sein, die das Altertum mit der Neuzeit 
verbinden, als von ihr selbst. Oder er könnte den Bruch zwischen den Zeit-
altern betonen, um darzutun, warum die antiken Aristokratien dennoch der 
ideelle, durch Bildung, Gelehrsamkeit und Imagination immer wieder erneuer-
te Bezugspunkt für die Selbstformung von Aristokratien der Neuzeit blieben2 

- dann wäre von Rezeptionsprozessen zu handeln, von Renaissance und An-
eignung, von der Bedeutung der Antike für die Normbildung der Neuzeit. 

So große Ziele setzt der folgende Beitrag sich nicht. In ihm wird nur eine 
sehr spezifische, kleine und mindermächtige Adelsherrschaft der Neuzeit 
(eine Kirchenherrschaft im Alten Reich) dergestalt analysiert, daß sie als 
Fallbeispiel dienen kann für ein allgemeines Strukturmodell aristokratischer 
Herrschaft. Das heißt, die Themenstellung des Bandes wird als Anweisung 
verstanden, aus einer konkreten Manifestation solcher Herrschaft einerseits 
ihre Spezifika, andererseits universelle (also auch epochenübergreifende?) 
Prinzipien aristokratischer Herrschaft herauszuarbeiten. Unnötig hinzuzufü-
gen, daß dies nur ansatzweise geschehen kann.3 Der Analyse adlig dominier-
ter Kirchenherrschaften im Reich ist der erste Abschnitt gewidmet; dabei 
treten Besonderheiten wie allgemeine Strukturprinzipien hervor. In einem 

1 Otto Brunner, Adeliges Landleben und europäischer Geist. Leben und Werk Wolf 
He lmhards von Hohberg 1612-1688. Salzburg 1949; ders., Österreichische Adelsbiblio-
theken des 15. bis 18. J ah rhunder t s als geistesgeschichtliche Quel le (1949), in: ders., N e u e 
Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte. 2. Auf l . Göt t ingen 1968, 281-293. 
2 Grundsätzl ich dazu Gerrit Walther, Adel und Ant ike . Z u r politischen Bedeu tung ge-
lehrter Kul tur für die Führungsel i te der F rühen Neuzeit , in: H Z 266, 1998, 385-395. 
3 Die fo lgenden Über legungen sind Auszüge aus der Habil i tat ionsschrift des Verfassers: 
Vergemeinschaf tung durch Bauen. Würzburgs Aufb ruch unter den Fürstbischöfen aus 
dem Hause Schönborn. (Historische Forschungen, Bd.86.) Berlin 2007. Einige G e d a n -
ken sind dor t breiter ausgeführ t , die systematische Explikation der Be funde und ihre 
Ausarbe i tung zu einem al lgemeinen S t rukturmodel l aristokratischer Herrschaf t sind al-
lerdings nicht Gegens tand dieses Buches und bleiben noch zu leisten. 
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zweiten Abschnitt werden die Spezifika historisch hergeleitet; dabei kommt 
auch die Bedeutung dieser Art von Adelsherrschaften für die europäische 
Geschichte der Neuzeit in den Blick. A m Ende stehen Überlegungen über 
strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den vorgestellten 
frühneuzeitlichen Adelsherrschaften und antiken, vor allem römischen. 

I . 

Wer im 18. Jahrhundert die Amtsstube eines Fürstbistums betrat, in einem 
Domherrenhof auf Audienz wartete oder auch nur einen Dorfkrug besuchte, 
kam nicht umhin, die Wappenkalender zu betrachten, die an diesen Orten 
aushingen.4 Mannshoch und so breit, wie ein Arm lang ist, waren sie auch in 
hohen Räumen nicht zu übersehen. Zudem sprangen sie durch ihre aufwen-
dige Gestaltung ins Auge: So monumental zeigte sich die darauf dargestellte 
Architektur, so dramatisch bewegt die zahlreichen Heiligenfiguren, so viel-
fältig das Detail, daß man gar nicht anders konnte, als die Darstellung ein-
gehend zu studieren. 

Ein markantes Beispiel bietet der Wappenkalender, der im Hochstift 
Würzburg seit 1701 in Gebrauch war. 1711 erneuert, 1740 überarbeitet, wur-
de er erst 1761 durch einen Nachfolger ersetzt. Doch blieb auch dieser noch 
so eng an die Komposition von 1701 angelehnt, daß deren Bildfindung prak-
tisch bis zur Säkularisation die Selbstdarstellung der Stiftsobrigkeit bestimm-
te. Ein Jahrhundert lang hat sie den Zeitenlauf gerahmt.5 

4 E ine Gesamtdars te l lung dieser Quel lensor te fehlt - erstaunlicherweise, wenn man ihre 
kunst- , kultur- und mentalitätshistorische Bedeu tung bedenkt . Z u m folgenden zusam-
menfassend Franz Hofmann, Ruhmesblät ter . Barocke Wappenka lender aus Oberschwa-
ben von Konstanz bis Ulm. (Hegau-Bibl iothek, Bd. 119; Oberschwaben - Ansichten und 
Aussichten, Bd.4.) Tet tnang 2003. 7-21; Felicitas und Konrad Marwinski, Z u e inem 
glückseligen neuen Jah r gedruckt. 43 Wand- und Wappenka lender aus den Jahren von 
1568 bis 1781. Beschr ieben, erläutert und mit e inem Namen- und Sachregister versehen. 
Weimar 1%8,5-19. Weitere Einzelnachweise und Literatur bei Adolf Dresler, Z u r Biblio-
graphie der Wappenkalender , in: Börsenblat t für den Deutschen Buchhandel . Frank-
fur te r Ausgabe 23. 1967, Nr. 17, 363 f. Nacht rag ebd. Nr. 53, 1468f. 
5 Da Kalender selten aufgehoben wurden, s t ammt das älteste erhal tene , im Mainf rän-
kischen Museum W ü r z b u r g aufbewahr te Exempla r aus dem Jah r 1713: Al lmanach Würtz-
burger Bistumbs Her tzogthumbs Frankhen auff das Erste nach dem drit ten Schal t jahr 
nach der gnadenre ichen Geburt Jesu Christi 1713 [...]. Würzburg 1713. Abgebi ldet in: 
Waller M. Brod, Mainfränkische Kalender aus vier J ah rhunder t en . Inkunabel- und Wap-
penkalender . Fes tgabe der Freunde Mainf ränkischer Kunst und Geschichte zur Zwölf-
hundcr t -Jahrfe ier . Würzburg 1952. 29. Wieder in: Waller M. Brod/Gotlfried Mälzer 
(Bearb. ) , Würzburg - Bilder einer alten Stadt. Druckgraphik aus der Sammlung Brod in 
der Universi tä tsbibl iothek Würzburg. 1493-1938. Mit e inem Geleitwort v. Max H. von 
Freeden . Würzburg 1987. 32 (s. Abb. 1). Mit seinem Bildmaß von 178 x 73 cm (Plat ten-
größe 176 x 72 cm) über t r i f f t es schon in der G r ö ß e alle f rühe ren Würzburger Kalender . 
Vgl. Carl Gottfried Scharold, Beyträge zur Geschichte des Kalender-Wesens, in: Beyträge 
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Das Kalenderblatt zeigt eine überwältigende Architektur (Abb. 1). Auf 
eine Stufe und einen Sockel gestellt, strebt sie schier endlos nach oben. Vier 
schlanke Pfeiler türmen sich auf: zwei äußere, vorspringende, zwei innere, zu-
rücktretende; über Kompositkapitellen und einem schmalen Gebälk tragen 
sie einen wuchtigen, gesprengten Segmentgiebel. Sieben Mal so hoch wie der 
Sockel ragt die Architektur auf, bis sie die Wolkendecke durchstößt und einen 
Blick in den offenen Himmel freigibt. Da dieser als schmaler, verkürzter 
Streifen am oberen Bildrand erscheint (nur wenig breiter als unten Stufe und 
Sockel), entsteht der Eindruck einer extremen Untersicht - die Architektur 
wirkt viel höher als die tatsächliche Länge des Blatts. Erreicht wird dies vor 
allem dadurch, daß der Fluchtpunkt der Konstruktion (und damit die Blick-
höhe des impliziten Betrachters) wesentlich tiefer angesetzt ist als die Augen-
höhe der tatsächlichen Betrachter. Auch sind die Pfeiler extrem eng gestellt: 
Nicht einmal eine Pfeilerbreite lassen sie zwischen sich frei. So nahe sind sie 
an den Bildrand gerückt, daß sogar der Ansatz des linken Giebelsegments 
abgeschnitten wird. Bis zum äußersten nimmt die Architektur das Hochfor-
mat des Blatts in Anspruch. Es ist dieses Enge, Gedrängte, zu Kraftvolle und 
Mächtige, dabei Gezügelt-Elegante, das den Betrachter gefangen nimmt. Vor 
jedem Inhalt stimmt es auf Faszination und Bewunderung ein. 

Daß das Höhenstreben Bedeutung hat, machen weitere Bildelemente klar. 
Vor dem Sockel und diesen nur wenig überragend öffnet sich in einer Kar-
tusche aus Akanthuslaub eine Ansicht auf die Stadt Würzburg, kenntlich 
gemacht durch ein von Putten getragenes Schriftband (Abb.2).6 Mit ihr er-
geben sich drei Bildbereiche - jeder in einer anderen Darstellungsart, jeder 
mit einem anderen Realitätsstatus. Als Vedute aus der Vogelschau wird die 
Residenzstadt in der Kartusche am unteren Bildrand gezeigt: vermeintlich 
abbildhaft, der (inszenierte) Augenschein als die unterste Stufe der Realität. 
Visionär, ohne bestimmbaren Raum, über den Wolken und im Strahlenglanz 
kommt oben der geöffnete Himmel ins Bild. Man braucht nicht zu wissen, 
daß die thronende Gottesmutter mit Kind als Patrona Franconiae verehrt 
wurde; daß der Heilige Kilian mit seinen Gefährten Kolonat und Totnan 
links als Apostel des Frankenlands galten; daß der Apostel Andreas Titular-
heiliger des Würzburger Domes war; daß die heiligen Bischöfe rechts Boni-
fatius der Gründer des Bistums, Burkard der erste Bischof von Würzburg 
und Bruno der Erbauer des Würzburger Doms waren. Es genügt zu sehen, 

zur älteren und neueren Chronik von Würzburg 1/H. 3, 1818/21, 257ff; Brod, Mainfrän-
kische Kalender, 32^10; ders., Fränkische Kalender vergangener Jah rhunder t e . Ergän-
zender Bericht zu d e m Buch „Mainfränkische Kalender aus vier J a h r h u n d e r t e n " Würz-
burg 1952, in: Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst 10, 1958, 268-276 mit 
Abb . 37-41. 
6 Dazu Rudolf FeurerlPetra Maidt (Bearb.) , Gesamtansichten und Pläne der Stadt Würz-
burg 15.-19. Jahrhunder t . Aus der Graphischen Sammlung des Mainfränkischen Museums. 
(Kataloge des Mainfränkischen Museums Würzburg, Bd.3.) Würzburg 1988, Nr.28, 88f. 
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Abb. 1: Allmanach 
Wür tzburger Bistumbs 
Her tzog thumbs 
Frankhen auff das Er-
ste nach dem drit ten 
Schal t jahr nach der 
gnadenre ichen Gebur t 
Jesu Christi 1713 [...]. 
Würzburg 1713. Ab-
gebildet in: Waller M. 
Brod/Gottfried Mälzer 
(Bearb. ) , Würzburg -
Bilder e iner alten 
Stadt. Druckgraphik 
aus de r Sammlung 
Brod in der Univer-
sitätsbibliothek Würz-
burg. 1493-1938. Würz-
burg 1987, 32. 
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Abb . 2: Ansicht der Stadt Würzburg, in: Rudolf Feurer/Petra Maidt (Bearb.), Gesamt -
ansichten und Pläne der Stadt Würzburg 15.-19. Jah rhunder t . Aus der Graphischen 
Sammlung des Mainfränkischen Museums. (Kataloge des Mainfränkischen M u s e u m s 
Würzburg, Bd. 3.) Würzburg 1988. Nr. 28, 88f. 

wie deutlich die Himmelsvision oben und die Stadtvedute unten aufeinander 
bezogen sind. Pars pro toto steht die Kathedral- und Residenzstadt in der 
Kartusche für das gesamte Land, repräsentiert sie Bistum und Fürstentum, 
das kirchliche und das politische Gemeinwesen. 

Zwischen Himmel und Erde aber, der Sphäre der Heiligen und der Sphäre 
der Menschen, zwischen Vision und Vedute, vermittelt die beschriebene Ar-
chitektur. Daher kann sie nur Sinnbild sein. Es handelt sich durchaus nicht 
um eine (auch nur mögliche) Gebrauchsarchitektur. Schon das Dekor von 
Akanthusblättern am linken und rechten Bildrand schneidet jeden Bezug zu 
einem möglichen Bau ab. Aufgrund von Stufe und Sockel wäre die Architek-
tur auch für niemanden zu betreten. Niemand könnte zwischen ihren Pfei-
lern hindurchgehen, da in den drei Zwischenräumen das Kalendarium ange-
bracht ist. Als architektonischer Rahmen ist sie folglich anzusehen: als räum-
liche Fassung der Zeit. Dazu paßt die Nutzungsweise: Das aufwendige, teure 
Kalenderblatt war für den dauerhaften Gebrauch bestimmt; der kalendari-
sche Teil zwischen den Pfeilern wurde jedes Jahr mit Neudrucken überklebt.7 

7 „Ein St i f tskalender sieht sehr prächtig aus; denn es ist ein Kupferst ich im größes ten 
Fol io=Formate , auf welchem rings umher die hochwürdigen Domher ren mit ihren 
Wapen und da run te r gesetzten Nahmen , mit allen möglichen Verzierungen nach ihrem 
Range erscheinen, und in der Mitte ein Platz leer gelassen ist, wo der für jedes J ah r neu 
abgedruckte Kalender eingeklebet wird." (Johann Georg Kriwitz, [Art.] „Kalender" , in: 
ders., Oekonomische Enzyklopädie. Bd. 32. Berlin 1784, 443-604, hier: 535 Anm.) . 
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Insofern besitzt die Eindrucksarchitektur des Blatts Denkmalscharakter: Sie 
überdauert die Jahre, sie ist ein Monument der Dauer, sie stellt Beständig-
keit her und dar. 

Doch faßt die Architektur nicht nur das Kalendarium ein, sie trägt auch 
etwas. Vor dem Sockel nämlich und entlang der vier Pfeiler bis hinauf ins 
Gebälk sind Wappenschilde angebracht: vier lückenlose Reihen, ebenso breit 
wie die Pfeiler und diese nahezu verdeckend, besonders in den Kapitellen 
förmlich mit ihnen verschmelzend. Offenbar stellen die Wappenschilde nicht 
Zierrat oder Attribut der Architektur dar; sie fallen mit ihr in eins. Die Wap-
penschildträger bilden den Bau, sie sind der Bau, der hier interpretiert wird.8 

Inschriften verraten, um wen es sich handelt. Auf dem Gesims über den bei-
den mittleren Pfeilern steht: „Die Herren Capitularen", auf dem unteren 
Rand des Segmentgiebels über den beiden äußeren Pfeilern: „Die Herren 
Domicellaren". Inmitten des Giebels prangt (wie als Grund für dessen Spren-
gung) der fränkische Rechen unter einer Krone: das Wappen des Würzbur-
ger Domkapitels wie des Herzogtums Franken.9 Links und rechts davon die 
Wappen von Domprobst und Domdechant: den höchsten Würdenträgern 

8 Auf der Bielefelder Tagung hat Tanja I tgenshorst zu bedenken gegeben, ob die darge-
stellte Archi tektur nicht an die Listen der römischen Konsuln und Tr iumphatoren auf 
dem Forum R o m a n u m erinnere, wie Augus tus sie nach der Konsol idierung seiner Stel-
lung als Princeps gestalten ließ. Auch diese augusteischen Konsular- und Triumphal-
fasten bes tanden aus einem Kalendar ium und einer r ahmenden Archi tektur . (Da es sich 
um Inschrif ten handelte, kamen nicht Pfeiler, sondern Pilaster zum Einsatz.) Das Kalen-
dar ium umfaßte die Namen sämtlicher Konsuln seit Gründung der Stadt , wobei die 
Tafeln mit den Namenlisten zwischen kannel l ier te Pilaster eingestellt waren, die einen 
Archi t rav trugen. Die letzten beiden Tafeln hoben die Baumeister des Augus tus dadurch 
hervor, daß sie die Tafeln samt R a h m u n g noch einmal mit je zwei Pilastern umgaben, 
g rößeren und deutlich monumenta le ren . Darauf waren die Namen aller römischen Feld-
herren eingemeißelt , die einen militärischen Tr iumph gefeiert hat ten (Rekons t ruk t ionen 
in: Inscript iones Italiae 13/1, Tab. X X I U - X X V I . und in: Martin Spannagel, Exemplar ia 
Principis. Untersuchungen zu Ents tehung und Auss ta t tung des Augus tusforums. (Archäo-
logie und Geschichte, Bd.9.) Heidelberg 1999, 245-250: vgl. Tanja Ilgenshorst, Augustus 
und de r republikanische Triumph. Tr iumphalfas ten und summi v/ri-Galerie als Instru-
men te der imperialen Machtsicherung, in: H e r m e s 132. 2004. 436^158). - 1546 wiederent-
deckt , waren die römischen Fasten bei An t iqua ren und Künstlern berühmt : einerseits 
durch ihre Aufstel lung im Konservatorenpalas t , anderersei ts durch eine Publikation 
O n o f r i o Panvinios aus dem Jahr 1558 (Onophr i i Panvinii Veronensis Fratri Eremi tae 
Avgvstiniani Fastorvm libri V A Romvlo Rege Vsqve Ad Imp. Caesa rem Carolvm V 
Aust r ivm Avgvsti. Eivsdem In Fastorvm Libros Commentar i i . Venedig: Ex Officinia 
Erasmiana Vincenitj Valgrisij 1558. Wieder auf Microfiche [= Bibliotheca Palatina] Mün-
chen u . a . 1993). Vgl. William McCuaig: T h e Fasti Capitolini and the Study of R o m a n 
Chronology in the Sixteenth Ccentury, in: A t h e n a e u m 67, 1991. 141-159, sowie neuer-
dings Uwe Walter, Die Ordnung de r Er innerung. Kalender. Fasten und Anna len . in: Elke 
Stein-Hölkeskamp/Karl-Joachim Hö lkeskamp (Hrsg.) . Er innerungsor te der Ant ike . 
R o m und sein Imperium. München 2006, 40-58 u. 729-731. - Tanja I tgenshorst und Uwe 
Walter sei fü r ihre hilfreichen Hinweise herzlich gedankt . 

9 peter Kolb, Die Wappen der Würzburger Fürstbischöfe. Würzburg 1974. 31-35. 
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des Domkapitels. Darüber schließlich, mit der Helmzier von Büffelhörnern 
und Fürstenhut schon vor dem Wolkenthron der Gottesmutter aufragend, 
das Wappen des regierenden Fürstbischofs. Domkapitel und Fürstbischof 
sind es, die regierenden Obrigkeiten, die sich in dieser Eindrucksarchitektur 
darstellen. Insofern handelt es sich bei dem Kalender um eine erstrangige 
Quelle für deren Selbstverständnis und Verfaßtheit in einem geistlichen 
Fürstentum des 18. Jahrhunderts.1 0 

So wurde er auch verwendet. Nicht nur in den Amtsstuben hing man ihn 
aus als Information über die aktuelle Zusammensetzung der Obrigkeiten, 
auch an benachbarte Domkapitel und Landesherren wurde er versandt; vor-
nehme Gäste erhielten ihn als Ehrengabe ." Und wie die kurbayerische Ge-
neral-Landesdirektion ihn empfand, machte sie deutlich, indem sie in einer 
,,Höchst-landesherrliche[n] Verordnung: Die bischöflichen Vikariats-Kalen-
der betreffend" am 1. Februar 1803 verfügte, daß alle „langen Wandkalen-
der" mit Bischofs- und Domherrenwappen, wo immer man sie antreffe, ab-
zunehmen und nach München einzuschicken seien12 - als Selbstdarstellung 

10 In A u f t r a g gegeben wurde der Kalender vom Domkapi te l . Sechs Wochen lang hat der 
Würzburger Bildhauer (!) Johann Caspar Brandt im Bauhof des Domkap i t e l s an dem 
Entwurf gearbei tet , unterstützt vom Baumeis ter des Domkapi te ls G e o r g Bayer - ein 
wei terer Beleg dafür, daß die Komposi t ion aus der Archi tek turze ichnung entwickelt 
wurde. Vierundzwanzig Taler hat man Brandt da fü r ausgezahlt, dazu sieben Achtel 
Eimer drei Maas (das sind neunundsechzig Liter) Wein ..als Trunk zu Frühbro t , Vesper 
und A b e n d " . Zwölf Taler erhielt der Würzburger Maler Franz Joachim Deuer le in für die 
Zeichnung von Wappen und Stadtansicht . S iebenhunder t Gulden gingen an den Augs-
burger Kupfers techer Johann G e o r g Wolffgang für das Anfer t igen der Platten. Der 
eigentliche Druck von zweihunder t Exemplaren für das Jahr 1701 und das Zusammen-
kleben der Bestandteile schlugen mit fünfundsiebzig Gulden zu Buchc. Hinzu kamen 
nach der Abl ieferung fünfzig Gulden Belohnung für den Stecher und dreißig Gulden für 
einen Mit te lsmann (of fenbar war man hochzufr ieden mit dem Ergebnis) . Insgesamt han-
delte es sich um eine beträchtl iche Investition. Möglicherweise hat das Domkapi te l den 
Fürstbischof an den Kosten beteiligt. Auch wurde ihm der Entwurf zur Billigung vorge-
legt. Doch als der eigentliche Auf t raggeber erscheint hier das Kapitel . Alle Angaben 
nach Brod. Mainfränkische Kalender (wie A n m . 5 ) , 32-34 aufgrund der Quel lensamm-
lung von Carl Gottfried Scharold, Material ien zur Fränkisch-Würzburgischen Kunst-
Geschichte. Unveröffent l ichtes Manuskr ip t , Universi tätsbibliothek W ü r z b u r g [Signatur: 
M. ch. f. 636], 

" Hofmann, Ruhmesblä t te r (wie A n m . 4 ) , 1 f.; Marwinski, Z u e inem glückseligen neuen 
Jahr (wie Anm.4 ) , 9. Mit Hilfe der St i f tskalender stellten seit 1684 Jacob Wilhelm Imhoff 
in den „Notit ia S. Rom. G e r m . Imperii p rocerum [. . .]", seit 1747 Franz Varrentrapp in 
dem „Neuen genealogischen Reichs- und S taa t shandbuch" Personall isten sämtlicher 
deutscher Domkapi te l zusammen (Peter Hersche, Die deutschen Domkap i t e l im 17. und 
18.Jahrhunder t . Bd. 1: Einle i tung und Namensl is ten. Bd.2: Vergleichende sozialge-
schichtliche Untersuchungen. Bd.3: Tabellen. Bern 1984, hier: Bd. 1, 26). Bis sie von den 
Hof- und Staatskalendern ersetzt wurden, dienten die Wappenka lende r also o f fenba r 
auch als Grundlage für die Regierungsstat ist ik des Reichs. 
12 Brod, Fränkische Kalender (wie Anm. 5), 275f. Das erklärt zugleich, warum heute nur 
noch verhältnismäßig wenige Exemplare erhal ten sind. 
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der vormaligen, nunmehr säkularisierten Obrigkeiten waren sie nicht länger 
zu dulden. 

Wenn Architektur und Obrigkeiten gleichgesetzt werden, ist klar, warum 
die Architektur den Betrachter in einen Zwerg verwandelt, warum sie groß-
artig, kraftvoll, überwältigend gemacht, warum sie als Denkmal der Dauer 
dargestellt wird: All diese Attribute der Architektur nehmen offenbar auch 
die Obrigkeiten für sich in Anspruch. Wichtig ist, daß diese Attribute sinn-
lich vermittelt werden: durch den visuellen Eindruck, der mit Hilfe der Ar-
chitekturdarstellung erzeugt wird. Bevor Bewußtsein, Sprache, Argumenta-
tion ins Spiel kommen, ist der Charakter der Obrigkeiten dadurch bereits 
ebenso bestimmt wie ihr Verhältnis zu den Betrachtern. 

Als Rechtfertigung für die beanspruchten Attr ibute erscheint die Vermitt-
lungsleistung der Obrigkeiten: Zwischen dem profanen Gemeinwesen in der 
Stadtvedute am unteren Bildrand und dem sakralen in der Himmelsvision 
am oberen stellen sie Ordnung, Halt, Übergang her. Ihre Leistung besteht, so 
wird damit behauptet , in der Transzendenz: Sie sollen es sein, die das Reich 
des Politischen auf das Reich des Göttlichen beziehen.13 Sie sollen es sein, 
die beide Reiche in das rechte Verhältnis setzen. Deshalb stehen sie zwischen 
beiden Reichen, haben sie an beiden teil, ohne in einem von ihnen aufzu-
gehen. Als Welterhalter werden die Obrigkeiten auf diesem Kalenderblatt 
präsentiert, als diejenigen, die dafür sorgen, daß der Himmel über der Stadt 
Würzburg und dem Land Franken nicht leer ist; daß dort ein ganzes Pan-
theon fränkischer Apostel und Heiliger wirkt. 

Damit nehmen die würzburgischen Obrigkeiten eine Funktion in An-
spruch, die nach katholischem Verständnis der Kirche zukommt: Ihre kirch-
lich-sakrale Tätigkeit ist es, die auf diesem Kalenderblatt während des ge-
samten 18. Jahrhunderts als visuelles Argument und Legitimation angeführt 
wird. Dazu paßt der Titel des Kalenders, der auf dem Gebälk über den bei-
den mittleren Pfeilern angebracht ist: „Allmanach Würtzburger Bistumbs 
Hertzogthumbs Frankhen auff das Erste nach dem dritten Schaltjahr nach 
der gnadenreichen Geburt Jesu Christi 1713, von Anfang des Hertzogthumbs 
Franckhen 1387, von Erbauung der Statt Würtzburg 1083 [...)". Das Jahr er-
scheint als orts- oder besser: als landesbezogene Größe. Es ist aufgeladen mit 
landesgeschichtlicher wie mit heilsgeschichtlicher Bedeutung; untrennbar 
sind beide verschränkt. Das wird klar, wenn man das Vorbild bedenkt, dem 
dieser Titel folgt: die feierliche Eröffnung der Osternachts- wie der Weih-

1:1 Man hat die Architektur auf diesem Kalenderblatt als Ehrenpforte gedeutet (Brod, 
Mainfränkische Kalender [wie Anm.5], 34). Ikonologisch lassen sich dafür Argumente 
anführen, doch kollidiert diese Deutung mit der Beobachtung, daß die Architektur auf-
grund von Stufe und Sockel keinen Zugang ermöglicht, ja aufgrund der eng gestellten 
Pfeiler und des Kalendariums jeden Durchgang verbaut. Nicht um eine Pforte in der 
Horizontalen kann es sich daher handeln, nur um eine Stütze und Überleitung in der 
Vertikalen: um eine Architektur der Transzendenz. 
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nachtsliturgie. In ihr werden die beiden Zentralereignisse im Leben Jesu 
durch die Aufzählung jüdischer, römischer und griechischer Jahreszählweisen 
bestimmt. An diese Form christlich-heilsgeschichtlicher Kalenderberech-
nung knüpft der „Allmanach" an. Selbstbewußt übernimmt er sie für ein Ge-
meinwesen, das, wie er zeigt, mit einer eigenen Heilsgeschichte auch einen 
eigenen Himmel besitzt. 

Bleibt zu klären, was die Quelle über die innere Verfaßtheit dieser Obrig-
keiten verrät. Und da fällt auf, in welcher Form sie vor der Architektur ins 
Bild gesetzt werden. Denkbar wäre gewesen, daß man das Domkapitel durch 
ein Kollektivsymbol darstellt wie das Chorgestühl oder den Kapitelsaal. Statt 
dessen wird jedes Mitglied der Korporation einzeln aufgeführt. Als ganzes 
erscheint das Kapitel in der Architektur, davor wird es als Summe seiner 
Teile gezeigt. Jeder der vierundzwanzig Domherren und dreißig Domherren-
anwärter ist durch einen eigenen Schild namhaft gemacht, auf dem das voll-
ständige Familienwappen aufgemalt ist, bestehend aus Schild, Helm und 
Zier; gleichförmig werden diese Schilde aneinandergereiht. Als Text gelesen, 
ergeben sie eine Aufzählung: Durch eine Namenliste seiner Mitglieder ist 
das Domkapitel vor der Architektur repräsentiert. Keines seiner Mitglieder, 
heißt das, verschwindet hinter der Korporation oder geht darin auf. Jedes 
bleibt in seiner Besonderheit kenntlich, jedes weist in seiner Besonderheit 
über die Korporation hinaus. 

Diese Besonderheit besteht in einem Familienwappen. Zwar ist jedem 
Schild eine kleine Banderole beigegeben, auf der neben dem Familiennamen 
auch der Vorname und gegebenenfalls eine Amtsbezeichnung zu lesen 
stehen. Visuell aber dominieren die Wappen. Und diese bezeichnen hier (mit 
Ausnahme von zwei Wappen im Giebel) ausschließlich Familien. Nicht als 
Individuen, sondern als Angehörige oder Vertreter von (Adels-)Familien 
sind die Mitglieder des Domkapitels ins Bild gesetzt. Offenbar liegt darin der 
Grund für ihre Sonderung. Offenbar wird jedes Mitglied separat aufgeführt , 
weil es in zwei Bezügen steht: Es ist Mitglied der Korporation (kenntlich an 
der Stellung innerhalb der Schildreihe) ebenso wie Vertreter einer Familie 
(kenntlich an dem Zeichen auf seinem Schild). Anders gewendet: Da jeder 
Domherr Vertreter seiner Familie bleibt, geht er in seiner Korporation nicht 
auf. Schließlich wird er zum Mitglied (jedenfalls des Würzburger Dom-
kapitels) nur - darauf wird noch einzugehen sein - , weil seine Familienzuge-
hörigkeit ihn dazu qualifiziert. Das Domkapitel erscheint als Korporation, 
die von bestimmten Familien beschickt, zu der bestimmte Familien sich zu-
sammengeschlossen haben. Es steht nicht für sich allein, es setzt den Ver-
bund jener Familien voraus, ist nur vor diesem weiteren Hintergrund zu ver-
stehen. 

Formal sind die Domkapitulare als Familienvertreter gleichgeordnet. Alle 
Schilde haben die gleiche Größe, alle sind (mit Ausnahme der vier Wappen 
im Giebel) auf gleiche Weise gestaltet. Alle Familienvertreter, heißt das, ge-
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hören prinzipiell dem gleichen Stand an, haben prinzipiell den gleichen Aus-
gangspunkt. Doch regiert dabei eine strenge Hierarchie. Je nachdem, wo ein 
Schild sich in der Reihe befindet: ob auf den äußeren Pfeilern der Domizella-
re oder den inneren der Kapitulare, ob unten oder oben, besitzt das bezeich-
nete Mitglied einen anderen Rang. Der Status jedes einzelnen ist von seiner 
Position in der Schildreihe abzulesen. Da die Schilde wie das Kalendarium 
bei jeder Veränderung nachgedruckt und überklebt wurden, ist vorstellbar, 
daß ein Jungherr mit seinem Schild zunächst auf einem der äußeren Pfeiler 
erschien; sobald er ein freigewordenes Kanonikat übernahm, auf einem der 
inneren; um endlich nach der Wahl zum Dignitär in einer Spitzenposition 
sichtbar zu werden. Als klare Hierarchiebildung mittels eines cursus hono-
rum: einer formalisierten Ämterlaufbahn, sind die vertikal angeordneten 
Schildreihen daher auch zu verstehen. Möglicherweise entspricht die gezeig-
te Reihen- und Rangfolge sogar dem Auftre ten des Domkapitels bei öffent-
lichen Anlässen oder in Prozessionen. 

Man möchte vermuten, daß eben in der Hervorbringung der hier freige-
legten Verfaßtheit ein sozialer Sinn der Domkapitel lag. Familien, die prinzi-
piell den gleichen Rang beanspruchten; die prinzipiell den gleichen Zugang 
zu Herrschaft und Vermögen für sich in Anspruch nahmen; die entsprechend 
heftig konkurrierten und in Gefahr standen, einen Kampf aller gegen alle zu 
beginnen; solche Familien in einer Korporation zu vereinigen und ihre Ver-
treter mit Hilfe einer geregelten Ämterlaufbahn in eine eindeutige, doch 
befristete, klare, doch in Fluß befindliche Reihenfolge zu bringen - darin 
könnte eine wichtige soziale Funktion der Domkapitel bestanden haben. Als 
Institution, um die Konkurrenz familial organisierter Herrschaftseliten zu 
zähmen, wären sie entsprechend zu verstehen. Sie halfen, offenen Kampf zu 
vermeiden, indem sie die Konkurrenz formalisierten und mit Hilfe einer 
Ämter laufbahn klaren Spielregeln unterwarfen.1 4 Den Familien, die sich auf 
die Spielregeln einließen, verschafften sie Teilhabe an Herrschaft und Ver-
mögensbildung, darüber hinaus die kalkulierbare Chance auf eine (befriste-
te) Führungsposition. Die Warteschlange zu den Futternäpfen wurde von 
ihnen organisiert. Nur wenn man sich klarmacht, daß diese Warteschlange 
ständig in Bewegung war, wird der Hintersinn deutlich, sie auf einem Ka-

14 E inen N e b e n e f f e k t dieser Regelung hebt der jüngere Moser hervor: „Die geistlichen 
Staaten Deutschland haben den unschäzbaren Vorzug vor den weltlichen, daß. den eini-
gen Fall ausgenommen , wenn Prinzen gewählt oder e ingekauf t werden, keiner zur ersten 
Würde gelangt, der nicht entweder durch die untern Stuffen die höhere Dignitäten eines 
Probsts, Dechants . u.s.w. erstiegen und dadurch schon mehrere Kenntnisse und Uebung 
in Geschä f t en erlangt, oder der auch in andern Staats= und Landes^ Bedienungen als 
Präsident de r verschiedenen Collegien, oder wirklicher Minister, das Land und dessen 
politische Verhältnisse sowohl, als moralische Bedürfnisse , kennen gelernt oder doch 
dazu die Gelegenhei t gehabt" (Friedrich Carl Freiherr v. Moser. Uebe r die Regierung der 
geistlichen Staa ten in Deutschland. Frankfur t am Main/Leipzig 1787, 117f.). 
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lenderblatt darzustellen. Wieviel H o f f n u n g mag sich bei einem solchen 

Wappenkalender an das Fortschreiten der Z e i t geknüpft haben, wieviel Er-

wartung! 

II. 

Zeitgenossen pflegten die Herrschaftselite, die sich auf Wappenkalendern 

wie dem hier analysierten darstellte, als „St i f tsadel" zu bezeichnen. D e r Be-

griff bedarf der Erläuterung. D e n n seine Bestandteile schließen einander 

eigentlich aus. D e r Begriff bezeichnet ein Paradox, allerdings ein langlebiges 

und einflußreiches, wie wir sehen werden. 

Z u m Stiftsadel gehörte im europäischen Mittelalter und in der Frühen 

Neuzeit , wer als Adl iger Z u g a n g zu einem „St i f t" besaß, zu einer kirchlichen 

Stiftung also, beziehungsweise derjenigen Korporat ion von Kanonikern, die 

diese Stiftung verwalteten, daraus alimentiert wurden und dafür Kirchen-

dienste leisteten. D e r Ausdruck „Sti f tsadel" charakterisiert eine Adelsgrup-

pe mithin dadurch, daß sie kirchliche Funktionsträger stellte. Stiftsadel ist 

per definitionem Amtsadel , und zwar A m t s a d e l im Dienst einer Institution, 

die älter ist als der A d e l , ihrem Anspruch nach unabhängig von ihm, durch 

ihre Sakralität über ihn erhaben. Die Ämter , die den Stiftsadel ausmachen, 

unterliegen nicht seiner Verfügung. Stiftsadel beruht auf der Kirche. Er 

existiert nicht aus eigenem Recht, sondern nur aufgrund seiner Funktionen 

für eine vorgeordnete Institution. 

D e m katholischen Kirchenrecht zufolge durften Kanonikate nur mit Kle-

rikern besetzt werden. Sie setzten die sogenannten niederen Weihen voraus, 

erforderten Ehelosigkeit und konnten nicht vererbt werden. Das heißt, Stifts-

adel durfte sich nicht reproduzieren. Er mußte immer neu rekrutiert werden 

aus einem A d e l , dem Nachwuchs erlaubt war, der folglich außerhalb der 

Kirche bestand. D e r Begrif f „Stiftsadel" verklammert mithin zwei Phäno-

mene, die zunächst getrennt analysiert werden müssen. 

Betrachten wir zunächst die Seite der Kirche. „St i f te" waren in Mittelalter 

und Früher Neuzeit diejenige Form, wie die Kirche eigene Funktionsträger 

finanzierte. Im Umkreis der Bischöfe sammelten sich Kler iker - canonici 

werden sie seit dem 6. Jahrhundert in den Quel len genannt - , die weder 

weitabgewandt und asketisch lebten wie Ordensleute, noch Seelsorgepflich-

ten wahrnahmen wie Weltgeistliche. Vie lmehr wurden sie gezielt von solchen 

Pflichten entlastet, damit sie für alle möglichen anderen A u f g a b e n zur Ver-

fügung standen: liturgischen zunächst (sie hoben den Gottesdienst an wich-

tigen Kirchen hervor), bald aber trugen sie auch Schriften zusammen, be-

aufsichtigten Skriptorien, schulten den Klerikernachwuchs, beherbergten 

Reisende, bewirteten A r m e , führten die bischöfliche Kanzlei. G e r a d e ihre 

vielfältige Verwendbarkeit machte sie attraktiv. Der A u s b a u der Kirche zu 
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einer Anstalt mit einem funktional differenzierten Verwaltungsapparat wäre 
ohne sie nicht möglich gewesen. Die Kanonikergemeinschaften waren dieser 
Apparat , sie stellten die Funktionsträger, deren die Kirche dafür bedurfte . 

Finanziert wurden die Kanoniker zunächst aus dem Kirchengut der Kathe-
dralen, ihr Zusammenschluß zu „Kapiteln" mit besonderen Gemeinschafts-
regeln schuf die Voraussetzung, daß sie sich seit dem 9. Jahrhundert aus der 
Vermögens- und Tischgemeinschaft mit dem Bischof lösten und eigenes 
Kapitelvermögen erwarben. Hinzu kamen Stiftungen, ferner Nachlässe und 
Schenkungen: Die Stifte wurden wirtschaftlich unabhängig; ein immer wich-
tiger werdender Teil ihrer Arbeit galt fortan der Selbstverwaltung ihres eige-
nen Vermögens. 

Schon die ersten Kanoniker hatten sich von den Ordensleuten dadurch 
unterschieden, daß sie Privateigentum behalten durften, entsprechend dran-
gen sie darauf, daß auch das Kapitelvermögen intern aufgeteilt wurde. Auf 
diese Weise entstand die Pfründe: ein bestimmter Besitz (in der Regel von 
Land, Leuten, Abgaben), der dauerhaft mit einer bestimmten Kanoniker-
stelle verbunden wurde und eben diese eine Stelle alimentierte. Zugleich 
wurde damit die Zahl der Kanonikerstellen beschränkt. Als Amt, das mit 
festen Nutzungsrechten verbunden war, wurde eine Kanonikerstelle seit dem 
Hochmittelalter aufgefaßt: als officium, unterhalten durch ein beneficium. 
Anders als die weltlichen Machthaber, die ihre Funktionsträger durch Lehen 
alimentierten, die alsbald erblich wurden und dann primär familialen In-
teressen dienten, gelang es der Kirche, die Pfründe als Kirchengut von der 
Vererbbarkeit auszunehmen und den Vorrang der Amtspflicht (zumindest 
als Norm) zu etablieren. Im Mittelalter besaß sie damit ein Monopol: Sie war 
die einzige Institution, die es vermochte, sich durch den Aufbau eines Appa-
rats zur Anstalt zu entwickeln; bis weit in die Neuzeit blieb sie vielen welt-
lichen Gewalten darin überlegen. 

Die Selbstverwaltung eines eigenen Vermögens sicherte den Kanoniker-
gemeinschaften wirtschaftliche Unabhängigkeit. Hinzu kam bald der An-
spruch, auch über ihr Gemeinschaftsleben selbst zu entscheiden, ja sich im 
Rahmen des allgemeinen Kirchenrechts eigene Statuten zu geben. Diese 
Autonomie im Wortsinne wurde von den Stiften spätestens im 13.Jahr-
hundert erreicht. Seitdem betrachteten sie sich als Korporationen von Unab-
hängigen, je nach sozialer Zusammensetzung sogar von Freien. Den letzten 
Schritt zur Verselbständigung unternahmen die Stifte, als sie auch über ihre 
Zusammensetzung selbst zu entscheiden beanspruchten. Das führte zu hefti-
gen Konflikten: erst mit den Bischöfen, dann mit Papst und Kaiser, die beide 
das Stellenbesetzungsrecht für sich reklamierten. Nur eine Minderzahl aller 
Stifte war in diesen Kämpfen erfolgreich. Ich komme darauf zurück. 

Hunderte von Stifte entstanden im Lauf des Mittelalters im Reich, sie 
waren mit vielfältigen Aufgaben befaßt, und einige wurden durch ihre Auf-
gaben in die Politik gezogen. Denn die Domstifte - sie sind gemeint - wähl-
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ten die B i s c h ö f e , b e r i e t e n sie, übten ihre Verwaltung, kontrol l ier ten sie. U n d 
die B i schöfe waren von den Ka isern an der welt l ichen Herrschaf t beteil igt 
worden. Sei t Heinr ich II . hatten die Kaiser ihnen i m m e r m e h r Königsrechte 
übertragen, I m m u n i t ä t von welt l icher Ger ichtsbarke i t , ehemal ige Grafschaf ts -
rechte , E i n k ü n f t e . Z u Reichsfürs ten stiegen sie damit auf, aus den R e g a l i e n , 
die sie übten , ents tanden polit ische Herrschaf ten . G e r a d e das M o n o p o l , das 
die Kirche mit ihrem Verwaltungsapparat besaß , m a c h t e sie auch für die 
weltl iche Herrschaf t unverzichtbar, die fehlende V e r e r b b a r k e i t ihrer Ä m t e r 
zum G e g e n g e w i c h t gegen die welt l ichen Kronvasa l len . W e r in den D o m s t i f -
ten saß, b e s t i m m t e mithin über die Wahl von Re ichs fürs ten , bee inf lußte 
deren Polit ik (in der e igenen Herrschaf t wie im R e i c h ) , j a übte sie zwischen 
dem Tod eines B i s c h o f s und der Wahl des Nachfo lgers selbst aus. D i e D o m -
kapitel sind folglich als Mi t regenten , als I n h a b e r pol i t ischer M a c h t anzu-
sehen. 

Für die Herrschaf t , die B i s c h o f und D o m k a p i t e l übten, m ö c h t e ich den 
Begr i f f „S t i f t sherrschaf t " vorschlagen. E r scheint m i r präziser als die R e d e 
von den „ F ü r s t b i s t ü m e r n " , denn erstens fiel der Herrschaf t sbere ich von 
B i s c h o f und D o m k a p i t e l kaum j e mit den B is tumsgrenzen zusammen, und 
zweitens g a b es auch R e i c h s a b t e i e n und -propste ien, die welt l iche Herrschaf t 
wahrnahmen. Vor al lem k ö n n t e der Begr i f f „S t i f t sherrschaf t " den verfehlten 
Ausdruck „Geis t l i che S t a a t e n " ersetzen: W e d e r handel te es sich bei diesen 
Herrschaf ten um Staa ten , noch waren sie geistl ich. V i e l m e h r beruhten sie 
ausdrücklich auf welt l ichen Herrschaf ts rechten , die lediglich von Geis t l i chen 
ausgeübt wurden. M e h r noch als die Pfründen war es die poli t ische M a c h t 
der St i f tsherrschaften, welche die D o m s t i f t e für den A d e l interessant 
machte . 

D a m i t k o m m e n wir zum zweiten Bestandte i l des Ausdrucks „St i f tsadel" . 
A u s senator ia lem A d e l gingen in der Spätant ike die B i s c h ö f e hervor, die mit 
dem Niedergang der Zentra lgewal t immer m e h r Verwal tungsaufgaben über-
nahmen und zentra le Errungenschaf ten des römischen R e i c h e s über die Völ -
kerwanderungszei t ret teten. Von den v o r n e h m e n und v e r m ö g e n d e n B a r b a -
ren k a m e n nach d e m Über t r i t t zum Chris tentum die St i f tungen, aus denen 
neue K i r c h e n gegründet und unterhal ten wurden. E s ist klar, d aß dieser neue 
„ A d e l " - wenn der Ausdruck er laubt ist - den N i e ß b r a u c h se iner St i f tungen 
den e igenen Verwandten vorbehal ten , die e igenen Verwandten an die Schlüs-
selposi t ionen des kirchl ichen A p p a r a t e s bringen wollte . D e r Aufs t ieg von 
Chr is tentum und Ki rche im Frühmit te la l ter b e r u h t e auf der S y m b i o s e mit 
den neuen H e r r e n ; umgekehr t hielt die K i r c h e für diesen A d e l ungeahnte 
B i ldungsmögl ichkei ten und Herrschaf ts techniken bere i t . E b e n diese Symbio-
se war der G r u n d , warum die Kanoniker , die (wenn dies auch für die Früh-
zeit nicht b e l e g b a r ist) zumeist aus dem A d e l ges tammt haben dürften, auf 
Pr ivate igentum nicht verzichteten; warum sie trotz ihres Über t r i t t s in den 
Kirchendienst private - und das h i e ß in diesen E p o c h e n : famil iale - B ind un-
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gen aufrechterhielten; warum vor allem die Stifte mit weltlichen Herrschafts-
aufgaben für den Adel zählten; warum diese für andere soziale Gruppen ver-
schlossen bleiben sollten. 

Da Gottes Ordnungen wichtiger sein sollten als die der Menschen, die 
kirchlichen Sakramente wirksamer als das Geblüt, löschte nach dem Kirchen-
recht die Weihe den Geburtsstand aus. Im Prinzip sollten Kirchenämter 
Angehörigen aller Stände offenstehen. Wo Bischöfe, Papst und Kaiser die 
Stellen in den Stiften besetzten, sind sie häufig auch nach dieser universalisti-
schen Norm verfahren, etwa indem sie Priester bäuerlicher oder bürgerlicher 
Herkunft nominierten. U m so heftiger versuchten die Adelsfraktionen in 
den Domkapiteln, diesen Einfluß zurückzudrängen. Stets bestand der Ab-
lauf darin, daß man in den eigenen Stiftsstatuten besondere Anforderungen 
an nachrückende Kapitulare formulierte und sie sich, sobald Bischof, Papst 
und Kaiser geschwächt waren, als Privileg und Ausnahme vom allgemeinen 
Kirchen- und Reichsrecht genehmigen ließ bzw. gleich das gesamte Selbster-
gänzungsrecht erkaufte. In der Auseinandersetzung zwischen den staufischen 
Kaisern und den Päpsten erprobt, brachten Schwäche und Geldnot der bei-
den Universalgewalten im Spätmittelalter die Domstifte der Reichskirche 
auf diesem Weg weit voran; in der Neuzeit war es die Reformation, deren 
Eindämmung alle möglichen Sonderrechte für die verbliebenen Domkapitel 
legitimierte. 

Wer „stiftsfähig" war, das heißt wer vorgeschlagen werden durfte und auf-
genommen wurde, bestimmten die Domkapitel und anderen Stifte fortan 
nach Gutdünken; eine gemeinverbindliche Regelung gab es nicht.15 Nach 

15 „Wie viel A h n e n aber zum Al t e r thum eines Stiff tmäßigen Geschlechts e r forder t wer-
den , solches beruhe t eintzig und allein auf das H e r k o m m e n eines j eden Dom=Capi tu ls , 
deswegen die Anzahl durch eine universelle Regul nicht sicher zu de termini ren stehet ." 
(Rudolph Friedrich Teigmann, Von der A h n e n = Z a h l , Deren Uhrsprung, Wie auch vor-
maligen und heutigen Nutzen, fürnemlich im Heil. Römischen Reiche teutscher Nation. 
H a n n o v e r 1733, 160). Im gleichen Sinne Damian Hartard von und zu Hattslein, Die 
Hohei t Des Teutschen Reichs=Adels Wordurch Derse lbe zu Chur= und Fürstlichen 
Digni tä ten e rhoben wird [...]. 3 Bde. u Suppl. Fulda 1729-1740, hier: Bd. 1 [Vorrede, letz-
te Seite]). Schärfer noch der äl tere Moser : „Dann die Canonicate anbe langend , so liesse 
es sich etwa hören , wenn dißfalls die Statuta oder das He rkommen dere r Teutschen 
St iff ter gleich wären. So aber werden in einem Stifft 4 A h n e n er forder t , anderwär ts 8. 
anderswo 16 ode r gar 32; an einigen O r t e n müssen alle A h n e n aus unmi t te lbaren Fami-
lien seyn. an andern aus einem gewissen District Landes usw. und also kann einer in 
e inem Stifft s t iff tsmäßig seyn und im andern ist ers nicht, ob er gleich ein alter von Adel 
ja wohl besseren Adels ist. als die Capi tularen des Stiffts. wo er nicht reccptibilis ist. [...] 
A u s welchem allen dann unwidersprechlich so viel folget, daß es um den St i f f ts=Adel gar 
nichts uniformes, sondern etwas par t ikulares und veränderl iches seye [ . . . ]" (Johann 
Jacob Moser, Teutsches Staats=Recht . 50 Bde., 2 Ergänzungen u. Register. Leipzig/ 
Ebersdorf f 1737-1754, Ndr. Osnabrück 1968. hier: Bd. 19. § 131. 322-323, vgl. den.. Von 
de r Teutschen Unte r thanen Rechten und Pflichten [...]. [Neues Teutsches Staats=Recht , 
Bd. 17.] F rankfu r t am Main/Leipzig 1774, Ndr. Osnabrück 1967, 287-297). An Literatur s. 
z .B . Karl Rauch, Stiftsmäßigkeit und Stiftsfähigkeit in ihrer begriffl ichen Abgrenzung. 
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einem intern festgelegten Turnus durfte, sobald eine Stelle frei wurde, reih-
um jeder Domherr einen Nachrücker nominieren - es ist klar, daß die eigene 
Verwandtschaft oder assoziierte Familien bevorzugt wurden. Doch folgte der 
Adel in den Stiften dabei verschiedenen Strategien, drei unterschiedliche 
Typen von Stiftsherrschaften gingen daraus hervor. 

In Straßburg und Köln zielte man auf die Vornehmheit der Mitglieder.16 

Da zahlreiche edelfreie Familien aber bereits im Mittelalter ausstarben, 
mußte man den Nachwuchs aus einem immer größer werdenden Einzugs-
bereich rekrutieren.17 Zudem waren Fürstensöhne schwer zu prägen. U m 
sicherzustellen, daß die geistlichen Aufgaben erfüllt wurden, mußten Stellen 
für Priester oder promovierte Theologen reserviert werden, die meist bürger-
licher Herkunft waren. Und schließlich waren diese Kapitel wegen des Ein-
flusses ihrer fürstlichen Mitglieder stärksten Pressionen von außen ausge-
setzt. Die exklusiven Auswahlprinzipien kosteten sie erst die Geschlossen-
heit und im Anschluß die Handlungsfähigkeit als Korporation. 

Die umgekehrte Strategie bestand darin, die Herkunft aus einer eng umzir-
kelten Landschaft zur Voraussetzung zu erheben. Dieser Typus wird am rein-
sten von Münster repräsentiert, ihm sind aber mit mehr oder weniger großen 
Abstrichen auch die übrigen westfälischen Domkapitel zuzurechnen.18 Drei 
Viertel aller Domherren kamen hier aus Westfalen, weitere fünfzehn Prozent 
vom Niederrhein.19 Zu haben war die landsmannschaftliche Geschlossenheit 

Hin Rechtsgutachten, zugleich ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Adelsrechts , in: 
Festschrift Heinrich Brunne r zum siebzigsten Gebur ts tag dargebracht v. Schülern und 
Verehrern. Weimar 1910, Ndr. Frankfur t am Main 1987, 737-760; Christophe Duhamelle, 
L'Héri tage collectif. La noblesse d 'Eglise rhénane , 17e et 18e siècles. (Recherches d'his-
toire et de sciences sociales, Vol. 82.) Paris 1998, 34-38. 
16 Übe r St raßburg fehlen neuere Unte rsuchungen . Man ist angewiesen auf Aloys Schulte, 
D e r Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter. Studien zur Sozial-, Rechts- und 
Kirchengeschichte. (Kirchenrechtl iche Abhand lungen , Bd. 63/64.) Stuttgart 1910; 2., 
durch einen Nachtrag erg. Aufl . Stuttgart 1922, Ndr. Darmstadt 1958, 28-31 u. 331-334; 
Hersche, Domkapi te l (wie Anm. 11, Bd. 1, 170-174. Zu Köln Wilhelm Kisky, D ie D o m -
kapitel der geistlichen Kurfürs ten in ihrer persönlichen Zusammense tzung im vierzehn-
ten und fünfzehnten Jahrhunder t . (Quel len und Studien zur Verfassungsgeschichte des 
Deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzei t , Bd. 1/3.) Weimar 1906, 9, ferner Hersche, 
Domkapi te l (wie A n m . 11 ). Bd. 1, 104-111 mit weiterer Literatur. 
17 Schulte, Adel (wie A n m . 16), 31; Kisky, Domkapi te l (wie A n m . 16), 23. 
18 Zu Müns ter s. Wilhelm Kohl, Das Domst i f t St. Paulus zu Münster . 3 Bde. (Ge rman ia 
Sacra, NF. Bd. 17/1-3). Berl in/New York 1982-1990, und Friedrich Keinemann, D a s D o m -
kapitel zu Münster im 18. Jahrhunder t . Verfassung - persönliche Zusammense tzung -
Parteiverhältnisse. (Veröffentl ichungen de r Historischen Kommission Westfalens, Bd. 21.) 
Müns te r 1967. Z u m niederrheinisch-westfälischen Adel al lgemein Harm Klueting, 
Reichsgrafen - Stiftsadel - Landadel . Ade l und Adelsgruppen im niederrheinisch-west-
fälischen R a u m des 17. und 18. Jahrhunder t s , in: Rudolf Endres (Hrsg.) , Ade l in der 
Frühneuzei t . Ein regionaler Vergleich. (Bayreu ther Historische Kolloquien, Bd. 5.) Köln/ 
Wien 1991, 17-53. 
19 Hersche, Domkapi te l (wie Anm. 11), B d . 2 , 7 5 ; Bd. 3 ,122f . 
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allerdings nur um den Preis, daß man sich verschiedenen Adelsgruppen öffne-
te: vom mediaten Landadel über den niederen Reichsadel bis zum Hochadel 
- das Domkapitel zerfiel in ungleich große Gruppen von Mitgliedern mit un-
terschiedlichem Horizont, unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichem 
politischen Gewicht. Einigkeit und funktionierender Korpsgeist konnten da-
her auch in diesen gemischtadligen Kapiteln nur selten erreicht werden. 

Die dritte Exklusivierungsstrategie setzte auf ständische Homogenität. 
Geübt wurde sie von der Reichsministerialität, der späteren Reichsritter-
schaft. Die Domkapitel von Würzburg und Bamberg können als die prägnan-
testen Beispiele für diesen Typus gelten. Hier mußte man sowohl dem 
turnierfähigen Adel entstammen, um vorschlagbar zu sein, als auch einer Fa-
milie, die in einem Ritterkanton des rheinischen, fränkischen oder schwäbi-
schen Kreises immatrikuliert war20 - eine Kombination von Aufnahmebe-
dingungen, die ständisch wie landsmannschaftlich vereinheitlichend wirkten. 
Indem es den Domkapiteln dieses Typs gelang, sowohl den hohen Adel als 
auch den mediaten, landsässigen, vom jenem abhängigen Adel fast völlig au-
ßen vorzuhalten, schufen sie eine entscheidende Voraussetzung, um sich ge-
genüber fürstlichem und kaiserlichem Druck zu behaupten. Bürgerliche wa-
ren aus diesen Kapiteln bereits im Mittelalter verdrängt worden und spielten 
in der Frühen Neuzeit keine Rolle mehr. 

In Würzburg, Bamberg und (mit Abstrichen) Mainz gelang es der Ritter-
schaft, die Domkapitel völlig zu usurpieren; Trier, Worms und Speyer be-
herrschte sie zum überwiegenden Teil.21 Möglich wurde dies, weil Würzburg, 
Bamberg und Trier sich als einzige deutsche Domkapitel (neben Straßburg) 
erfolgreich auch gegen die päpstlichen Provisionen zu verwahren vermoch-
ten; hier regierte die korporative Selbstergänzung allein. Das ist der Grund, 
warum ich aus der Fülle frühneuzeitlicher Adelsgruppen gerade den rhein-
fränkischen Stiftsadel zum Vergleich mit den antiken Aristokratien anführe: 
Nur in den rheinfränkischen Stiftsherrschaften vermochte eine Adelsgruppe 
bis zum Ende des Alten Reichs selbst zu herrschen. Nur hier konnte sie ver-
hältnismäßig frei ein Oberhaupt aus ihrer Mitte wählen, das sie damit zu-
gleich zum Reichsfürsten beförderte. Da die Erzbischöfe von Mainz und 
Trier außerdem Kurfürsten waren, die Reichspolitik beeinflußten und wich-

2Ü Z u d e n Domkap i t e ln in Würzburg und Bamberg s. Klaus Rupprecht, Rit tcrschaft l iche 
Her r scha f t swahrung in Franken. Die Geschichte der von Gu t t enbe rg im Spätmittelalter 
und zu Beginn der F rühen Neuzeit. (Veröffent l ichungen der Gesel lschaft für Fränkische 
Geschichte , Rh . 9, Bd. 42.) Neustadt an der Aisch 1994, 45-54, Dietmar Wiltoweit, Staats-
organisat ion und Verwaltung im Hochstif t Würzburg , in: Pe ter Kolb /Erns t -Günter 
Krenig (Hrsg.) , Unter f ränkische Geschichte. Bd.4/1: Vom E n d e des Dreißigjährigen 
Krieges bis zur Eingl iederung in das Königreich Bayern . Würzburg 1998, 67-99, hier: 70. 
Rudolf Endres, Der Ade l als Träger reichsstandschaftl icher Terr i torien, in: ebd. 101-147, 
hier: 101-105. 
21 Hersche, Domkap i t e l (wie Anm. 11), Bd. 3, 174-177. 
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tig für das Verhältnis zum Nachbarland Frankreich waren, partizipierte der 
rheinfränkische Stiftsadel bis zu einem Dalberg an allen Vorgängen der euro-
päischen Politik. Noch nach dem Untergang der Stiftsherrschaften 1803 
brachte er mit dem Freiherrn vom Stein und Metternich führende euro-
päische Staatsmänner hervor. Im frühneuzeitlichen Europa findet man we-
nige vergleichbare Adelsherrschaften. Von der Mitregierung des Adels in 
den Fürstenherrschaften ist sie ebenso grundsätzlich zu unterscheiden wie 
vom oligarchischen Regiment des Patriziats in den Kommunen. 

Kehren wir nochmals zu unserem Stiftskalender zurück. Vor dem Hinter-
grund dieser Erläuterungen wird klar, was die beiden Bezüge bedeuten, in 
die das Blatt jeden Domherren rückt. Das Familienwappen steht für die Ver-
flechtungen und Partikularinteressen, denen die Domherren ihre Aufnahme 
in die Korporation verdanken. Denn von einem Verwandten oder Assoziier-
ten der eigenen Familie wurde man zur Aufnahme vorgeschlagen, durch eine 
gemalte Ahnenprobe wies man die eigene Stiftsfähigkeit gemäß den jeweili-
gen Stiftsstatuten nach. Dagegen symbolisiert der Rang auf der Namenliste, 
wie weit man auf einer Ämterlaufbahn vorgedrungen war, die - über bloße 
Eigentums- und Selbstverwaltung hinaus - zu besonderen Leistungen für 
Stift, Reich und Kirche verpflichtete. Hart stoßen für den Stiftsadel das 
partikulare Prinzip patrimonialer Herrschaft und das Leistungsprinzip eines 
rational organisierten Verwaltungsapparats aufeinander. Anders gewendet: 
Der Stiftsadel bildet die Gelenkstelle zwischen dem Feudalprinzip seiner 
Herkunft und dem Anstaltsprinzip der Kirche. Er zeigt, wie das Lehnswesen 
auf den Stachel der Anstaltskirche in seinem Fleisch reagierte. 

III. 

Von diesem Ergebnis läßt sich ableiten, was der rheinfränkische Stiftsadel 
mit antiken Aristokratien gemeinsam hatte beziehungsweise was ihn davon 
unterschied. 

Durch Wahl wurden sämtliche Stiftsämter, einschließlich des Bischofsamts, 
verliehen, an das Wahlgremium fielen sie nach dem Tod der Gewählten zu-
rück. Um bedingte, delegierte, bloß geliehene Gewalten sollte es sich han-
deln; und das Domkapitel verstand sich als Ursprung dieser Gewalten. Dies 
wird durch das Sinnbild der „Erbmutter" ausgedrückt: „von unßerem 
Dhombcapitul alß rechter geberender mutter" werde der Fürstbischof zu 
seiner „würdten erhöhet".2 2 Die Bischofswahl als Geburtsvorgang, das Dom-

2 2 Mainzer Wahlkapitulat ion von 1626 (Bayerisches Staatsarchiv Würzburg , [Bestand] 
Mainzer Domkap i t e l Urkunden , Libell 21, Art . 12), zitiert nach Günter Christ, Selbstver-
ständnis und Rolle der Domkapi te l in den geistlichen Terri torien des alten Deutschen 
Reiches in der Frühneuzei t , in: Z H F 16, 1989, 257-328, hier: 278. Vgl. „Dies ist also einer 
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kapitel als Gebährende, der Heilige Geist als Erzeuger - das sind wohl spezi-
fisch christliche Vorstellungen. Worauf es aber ankommt, ist die Autorität, 
die vom Domkapitel beansprucht wird: ein sakral begründeter Vorrang selbst 
vor dem Fürstbischof.23 Ursprung, Teilhaber und Erbe seiner Regierungsge-
walt wollte das Domkapitel sein. Der Fürstbischof galt als sterblich, das 
Domkapitel nicht. 

Über bloße Mitregierung ging das hinaus: Als Grundlage der Stiftsherr-
schaft sah der Stiftsadel sich selbst. Im modernen Kirchenrecht wird er als 
„senatus et consilium episcopi" bezeichnet.24 Consilium meinte in römisch-
rechtlicher Tradition anfangs notwendig consensus\ erst im Hochmittelalter 
wurde beides von den Kanonisten unterschieden.25 Gleichzeitig schrieb man 
kirchenrechtlich fest, welche Beschlüsse ein Bischof überhaupt noch ohne 
Zustimmung seines Domkapitels treffen durfte.26 Weit mehr als eine unver-

der e rhabenes ten Vorzügen der Domher r en des hohen Bischöflichen Domst i f t s Wirtz-
burg, daß sie das Vorrecht besitzen, aus ihrem Mittel und Schoose der nach dem Tode 
ihres Bischofen verwitweten Kirche einen Bischof zu erwählen [...]" (Johann Octavian 
Salver, P roben des hohen Teütschen ReichsAdels oder Sammlungen alter Denkmäler , 
Grabste inen, Wappen , lnn= und Urschrif ten, u:d: nach ihrem wahren Urbi lde aufgenom-
men. unter o f fener Treüe bewähret , und durch A n e n b ä u m e auch sonstige Nachrichten 
erkläret und er läutere t . Würzburg 1775, 160). 
2 1 Das k o m m t auch in den Bestrebungen zum Ausdruck, den Begriff „Kapi te l " von dem 
Wort „caput" herzulei ten. Dagegen: „Hoc autem Canon icorum Collegium, sive corpus 
cum ipso Episcopo, olim dicebatur consilium Episcopi [...]. hobie [sie] vocatur Capitu-
lum ä capite, sub quo regi, vel congregari debet ad praebenda consilia: hu jus verö caput 
est ipse Episcopus" (Agostinho Barbosa, Tractatus de Canonicis, et Dignitat ibus, Aliis-
que inferioribus Beneficiariis Ca thedra l ium, & Collegiatarum Ecclesiarum, eo rumque 
offieiis, tarn in Choro . quam in Capi tulo. Hac ultima edi t ione ab ipso A u t h o r e recognitus, 
& quamplur imorum Add i t amen to rum aeeeßione locupletatus. Cum Summari is , et Indi-
eibus copiosis. Lyon 1718, 10). 
24 Codex iuris canonici/1917, c. 391 § 1 u.ö. Vgl. Hans-Jürgen Becker, Senatus episcopi. 
Die rechtliche Stellung der Domkapi te l in Geschichte und Gegenwart , in: Jahres- und 
Tagungsbericht der Görresgesellschaft 1989, 33-54. Zwar taucht der Begriff des Senats 
schon im Decre tum Gratiani auf (etwa C. 16 q. 1 c. 7) unter Verweis auf eine Stelle bei 
Hieronymus: „Ecclesia habet senatum cetum presbyterorum, sine quorum consilio nihil 
monachis agere licet [. . .] Senatum quoque Romani habebant . quorum consilio cuncta 
agebant, et nos habemus senatum nostrum cetum presbyterorum." Doch abgesehen da-
von, daß das Zitat nicht wie angegeben in dem Brief an Rusticus steht, sondern im Kom-
mentar zu Jesaias n. 51 (Migne, PL, Vol. 24, Sp. 61) und einen anderen Wortlaut hat, kann 
mit diesem senatus presbyterorum zumindest bei Hieronymus nicht das Domkapi te l ge-
meint sein. Nicht dem Titel nach also, wohl aber der Sache nach konnte aus der Verpflich-
tung der Bischöfe auf Konsens mit ihren Kapiteln (X 3. 10) eine quasi-senatoriale Stellung 
abgeleitet werden. Das zeigt sich in den Wahlkapitulat ionen, wo die Kapitel sich selbst als 
Senat beschrieben; ein Beispiel bei Christ, Selbstverständnis (wie Anm.22) , 277. 

Z . B . in der 1253 vollendeten S u m m a des Henricus de Segusio; s. Becker, Senatus (wie 
Anm.24) , 39. Vgl. X 3. 10. 
26 „De his, q u a e fiunt a praelato sine consensu capituli" (X 3. 10); vgl. Paul Hinschiits, 
System des kathol ischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. 6 
Bde. (Das Kirchenrecht der Katholiken und Protes tanten in Deutschland, T. 1.) Berlin 
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bindliche Antikenreminiszenz, kennzeichnet die Bezeichnung der Domka-
pitel als „Senat" offenbar präzise Rang und Bedeutung der Institution mit 
Hilfe des römischen Vorbilds. 

Der wichtigste Unterschied zur römischen Senatsaristokratie besteht 
sicherlich darin, daß der rheinfränkische Stiftsadel seine politische Gewalt 
von Kaiser und Reich, seine rationale Organisation von der Kirche nur ge-
borgt hatte. Er bildete keine Aristokratie aus eigener Machtvollkommenheit, 
er verdankte seine Stellung einer Konstellation vor- und übergeordneter 
Mächte - auch wenn man zugeben muß, daß er sie mit großem Geschick über 
viele Jahrhunderte auf- und ausgebaut hat. 

Daraus ergibt sich als weiterer wesentlicher Unterschied die Sakralisie-
rung der Ämter. Entweder sie waren wie das Bischofsamt mit einer eigenen 
Weihe verbunden oder sie wurden wie alle anderen Stiftsämter so behandelt, 
als wären sie es. Und da die Weihe als unauflösliches Sakrament galt, wurden 
alle Ämter prinzipiell auf Lebenszeit vergeben, schrieb man ihnen unab-
hängig vom Ansehen des Inhabers eine heiligende Befähigung zu: ein Amts-
charisma, wie Max Weber es genannt hat. Nur der freiwillige Amtsverzicht, 
die Wahl in ein höheres Amt oder der Tod konnten einen Stiftsadligen bzw. 
einen Amtsträger des Stifts von seinen Würden entbinden. Eine Amtsenthe-
bung durch das Kapitel oder übergeordnete kirchliche Instanzen war zwar 
kirchenrechtlich vorgesehen, bildete aber in der Praxis die absolute Ausnah-
me.27 Entsprechend hoch war die Verweildauer in den Ämtern, entsprechend 
scharf die Konkurrenz, wenn sich endlich etwas bewegte. 

Das führt zu einem weiteren wichtigen Unterschied: der Kumulation meh-
rerer Stiftspfründen und Ämter durch den einzelnen Stiftsadligen. Tat-
sächlich beschränkten die wenigsten sich auf eine Kanonikerstelle, wie das 
Kirchenrecht es verlangte. Um die Einkünfte wie die Karrierechancen zu er-
höhen, bemühte jede Familie sich vielmehr, ihren Angehörigen in mehreren 
Domkapiteln unterzubringen und am besten auch noch in mehreren Neben-
stiftern. Diese Mehrfachbepfründung führte zu einer engen Verflechtung be-

1869-1897, Ndr. Graz 1959, Bd.2, 153-156; Hans Erich Feine. Kirchliche Rechtsgeschichte. 
Die katholische Kirche. 5. Aufl . Köln/Wien 1972, 384; Becker. Senatus (wie Anm. 24), 39. 
Auf Konsens mit ihren Kapiteln wurden die Bischöfe hier fü r alle M a ß n a h m e n verpflich-
tet, die in die kirchliche Inf ras t ruktur eingriffen (Gründungen von Klöstern, Kirchen und 
Kapellen, Pat ronatsver le ihungen, Exemtionen von Kirchen, Err ichtung. Neuabgrenzung 
oder Inkorpora t ionen von Pfarreien, E rhebung außerordent l icher Kirchenabgaben etc.) 
und damit ve rbunden für solche, die das Kirchenvermögen be t ra fen (Schuldaufnahmen, 
Verpfändungen , Veräußerungen) . 
27 So am Beispiel des Bischofsamts Feine. Rechtsgeschichte (wie Anm. 26), 38, 43 f , ;ders. , 
Die Besetzung der Reichsbis tümer vom Westfälischen Frieden bis zur Säkularisation 
(1648-1803). (Kirchenrechtl iche Abhandlungen , Bd. 97/98.) Stuttgart 1921, 285f; Hin-
schius, System (wie A n m . 26), Bd. 5, 565; Franz Kober, Die Deposi t ion und Degradat ion 
nach den Grundsä tzen des kirchlichen Rechts historisch-dogmatisch dargestellt . Tübin-
gen 1867, 165-75 u. 379-487, speziell 441 ff. u. 467 ff. 
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nachbarter Domkapitel, wodurch förmliche Bistumssysteme28 entstanden; 
das reichsritterschaftlich rheinisch-fränkische, bestehend aus Mainz, Trier, 
Bamberg, Würzburg, Worms und Speyer, stand dabei an der Spitze. Wie die 
Kanonikate und Ämter wurden in diesen Systemen auch die Bischofswürden 
kumuliert; Reichsstifte wie Speyer vermochten überhaupt nur durch die An-
lehnung an andere finanziell zu überleben. 

Es ist klar, daß dies die Identifikation mit dem einzelnen Stift erheblich 
beeinträchtigte. Tatsächlich scheint das Gemeinschaftsbewußtsein, das der 
rheinfränkische Stiftsadel entwickelte, vor allem seinem Stand, seinem Bis-
tumssystem und der Reichskirche gegolten zu haben. Hierin lag meiner 
Meinung nach eine gravierende Schwäche der Stiftsherrschaften. Die Eliten, 
die in ihnen herrschten, verstanden sich nicht als Teil einer bestimmten poli-
tischen Vergemeinschaftung, sie trugen zur Verwandlung dieser Herrschaf-
ten in politische Einheiten kaum etwas bei. Zu wirklichen Gemeinwesen 
konnten die Stiftsherrschaften daher nicht werden - auch das ist ein Grund, 
warum gegen ihre Säkularisierung niemand die Hand erhob. 

28 Volker Press, Art. „Fürstentümer, Geistliche. Teil II: Neuzeit", in: Theologische Real-
enzyklopädie. Bd. U. Berlin/New York 1983, 715-719, hier: 717f. Vgl. Anton Schindling, 
Reichskirche und Reformation. Zu Glaubensspaltung und Konfessionalisierung in den 
geistlichen Fürstentümern des Reiches, in: Johannes Kunisch (Hrsg.), Neue Studien zur 
frühneuzeitlichen Reichsgeschichte. Berlin 1987, 81-112, hier: 100-103; Michael Maurer, 
Kirche, Staat und Gesellschaft im 17. und 18. Jahrhundert. (Enzyklopädie deutscher Ge-
schichte, Bd. 51.) München 1999, 4f. 


